
Innerkirchliche Gewissensfreiheit

Das Dekret über die Religionsfreiheit „Dignitatis Humanae“ oilt mi1t Recht als ıne
der großen Errungenschaften des II Vatıikanischen Konzıils. Darın wırd AUS der Würde
der menschlichen Person das Recht auf relig1öse Freiheit abgeleitet, dıe darın besteht,
da{ß 1n relig1ösen Dıngen nıemand CZWUNSCNH wiırd, se1ın Gewissen handeln.

Wo lıegen 1LLU aber dıe Trenzen dieser Gewissensftreiheit? Da{iß die Staatsgewalt
dıe gyesellschaftliche Ordnung auch echte „Überzeugungstäter“ schützen muß,
1St einleuchtend und wırd auch VO Konzil anerkannt, zugleich aber betont: m übrı-
SCH oll 1n der Gesellschaft iıne ungeschmälerte Freiheit walten, wonach dem Men-
schen eın möglıchst weıter Freiheitsraum zuerkannt werden muß, und S1e darf 1Ur

eingeschränkt werden, WeNn und sSOWeIlt notwendig IsSt.  c
Dieser Auffassung VO  e} der Menschenwürde und der daraus siıch ergebenden (Gew1s-

sensfreiheit entspricht CS, WECNN beispielsweise iın der Bundesrepublık der Staat nach
Art verpflichtet Wwird, geistige Freiheit 1n der Auseinandersetzung der Ideen
gewährleisten, selbst für dıe Diskussion verfassungsfeindlicher Theorien. YSt bei Ver-

tassungsfeindlichem polıtischen Handeln kann der Staat nach Art Z Abs ein-
schreiten („Kommunıistenurteıil“ des Bundesverfassungsgerichts VO  w}

Ist dieses Recht auf Gewissensfreiheit, W 1e€e sich 1n der Freiheit der Meıinungsäuße-
rung konkretisiert, beschränkt auf den staatlichen Bereich oder „gilt das 1U auch
für die Kirche und iıhre eigenen Mafßnahmen? Daß die katholische Kırche die Gewi1s-
sensentscheidung der Nıchtkatholiken respektieren muß, 1St inzwischen selbstverständ-
lıch geworden. ber wırd s1e auch ihre eigenen Gläubigen ‚Treigeben‘ können?
| Was LU s1e ] miıt dem Theologen, der ylaubt, ıne VO  e} der kırchlichen Tradition ab-
weichende Lehre vertreten mussen”? Man mMu die Konsequenz jener Lehre, nach
der dem Gewıissen die letzte Entscheidung zustehen soll, einmal 1n aller Deutlichkeit
aufzeigen. Die Sorge 1St urchaus berechtigt, ob damıt nıcht jene Geschlossenheit
1n Lehre und Leben, die die katholische Kiırche sıch oder bewahrt hat,
SUNsSteEN eines protestantischen Prinzıps gefährdet wırd.“

Der dıes 1m Jahr 1964 schrieb, der Dominikanerpater Stephan Pfürtner, steht 1U  .

persönlıch 1m Miıttelpunkt einer Kontroverse dieses Problem. Er oll auf Inter-
vention des Vatikans se1inen Lehrstuhl für Moraltheologie der staatlichen katho-
ischen Unıiversität Freiburg 1n der Schweiz verlieren, weiıl 1n einem öftentlichen
Vortrag 1in Bern November 1971 zwölf „Grundsätze einer zukünftigen Sexual-
moral“ ZUT Diskussion gestellt hatte, die in der Schwei7z lebhafte Diskussionen bis rAEE

Entrüstung auslösten. Die Lage wırd noch dadurch kompliziert, da{fß die Schweizer
Bıschofskonferenz sıch des Falls ANgCNOMM hatte und iıne Kompromifßformel
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gefunden haben schien, mMI1t der auch Pfürtner einverstanden WAafr, als der Vatıkan
über den Dominikanergeneral eingriff.

Die grundsätzliche Fragestellung, wWw1e Freiheit der Meinungsäußerung und der theo-
logischen Forschung MIt der Verantwortung der kirchlichen Autorität tür die Einheit
und Reinheit der Lehre vereinbart werden kann, wurde VO  } Pfürtner celbst autf dem
Höhepunkt der Diskussion 1n einem Auftsatz 1m Sommer 1972 noch einmal heraus-
gearbeitet. Er betonte darın, daß das Recht auf Wahrheitssuche auch das Recht e1n-
schliefßt, dabei eiınmal iırren dürten. „Die Wahrheit MU auf ıne Weıse gesucht
werden“, Sagı das Konzıil, 95  1e der Würde der menschlichen Person und seiner Soz1ial-
Aatu eigen 1St; auf dem Wege der freien Forschung, mMI1t Hilfe des Lehramtes
oder der Unterweısung, des Gedankenaustauschs und des Dialogs, wodurch die Men-
schen einander die Wahrheıit, die S1€e gefunden haben oder gefunden haben glauben,
mitteılen, damıt S1e sich be] der Erforschung der Wahrheit gegenselt1g Hilte kom-
men.“ Wer aber eınen theologischen Lehrstuhl innehat, 1St ohl ZUr TIreue Z ]au-
bensbekenntnis seiner Kirche 1n Ühnlicher Weıise verpflichtet, W1e nach Art D Abs

die Freiheit der Lehre nıcht VO  w der Ireue ZUur Verfassung entbindet. Eın Theo-
oge MUu demnach „alles befragen können. Man wırd ıhm jedoch nıcht zugestehen
können, einem definitiven Bekenntnıis kommen, das den zentralen Bekenntnis-
inhalten seıner Glaubensgemeinschaft wiıderspricht.“ Schwieri1g 1St LLUTL dıe Angabe
objektiver und überprüfbarer Krıterıen, ob siıch einen zentralen Bestand christ-
liıchen Lebens handelt. Dieser dart selbstverständlich nıcht angegriften werden.

Sicher 1sSt mMi1t der „Neuen Verfahrensordnung ZUr Prüfung VO  3 Lehren“ der Kon-
gregatıon für die Glaubenslehre VO Januar 1971 die Jetztgültige Form noch nıcht
vefunden, dem eines Glaubensirrtums Angeklagten einen Rechtsschutz verleihen,
der dem VO Konzıil verkündeten Menschenrecht auf Gewissensfreiheit voll genugt.
Nur WECI1L1 die Gerechtigkeit des Verfahrens, 1n dem eiınem Theologen die Unvereıin-
arkeıt seiner Auffassung mi1t der kirchlichen Glaubenslehre nachgewı1esen wird, über
jeden Zweıtel erhaben iSt, wird der Eindruck des Gewissenszwangs ermieden. Auch
sollte das kollegiale und subsidiıire Prinzıp nıcht überspielt werden, nach dem zınächst
das Kollegium der Bischöte einer Region zuständige Nstanz se1ın hätte, dem dıe
römische Glaubenskongregation dann als höhere Berufungsinstanz übergeordnet ware.

Solange der Verdacht besteht, eın Theologe WasC AaUus$s ngst VOT Repressalien, bei-
spielsweise in seiner beruflichen Stellung, das nıcht often auszusprechen, W 4S eigent-
iıch denkt, wırd die Glaubwürdigkeıit des VO  3 ıhm Vorgetragenen leiden
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